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Vorwort 

Das Bereicherungsrecht krankt an der Fülle verschiedenartiger 
Theorien, die dem Rechtsanwender die Lösung des einzelnen Fal-
les erschweren. Die vorliegende Arbeit, die im Wintersemester 
1990/91 von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Dissertation 
angenommen wurde, möchte diesen Theorien nicht eine weitere 
hinzufügen, sondern hat ihren Ausgangspunkt bei der Frage nach 
dem Umfang der Bereicherung in den Fällen der Nutzung rechts-
grundlos erlangten Geldes und versucht, unter Rückgriff auf die 
Entwicklung des Bereicherungsrechtes und unter Würdigung der 
Theorien diese Fälle einer Lösung zuzuführen. Dabei zeigt sich, 
daß viele bereicherungsrechtlichen Lehren sich weit von dem 
gesetzlichen Ursprung entfernt haben und eine Erneuerung des Be-
reicherungsrechtes nur durch die Rückbesinnung auf diesen 
Ursprung gelingen kann. 

Die Arbeit bekennt sich damit zu der Ansicht, daß das 
rechtliche Urteil immer nur im Einzelnen, nur in dem bestimmten 
Fall zu finden ist. Diese Erkenntnis und die Methode, das Recht 
zu finden, wurde mir von meinem hochverehrten Lehrer Herrn 
Prof. Dr. Horst Heinrich Jakobs vermittelt. Ihm danke ich für die 
wissenschaftliche Förderung, die er mir als Mitarbeiter seines Insti-
tuts seit meiner Studienzeit gewährt hat. 

Die Rechtsprechung und das Schriftum sind bis Ende Juni 1991 
berücksichtigt worden. Danach waren nur noch einzelne Ergänzun-
gen in den Fußnoten möglich. 





Inhalt 

A. Einleitung .............................................................................................................. 9 

B. Die Herau.gabe von Geldertrigen in der Recht.prechung .......................•............. ll 

I. Die Herau.gabe von Geldertrigen in Fällen, in denen Geld nicht al •••••...............•. ll 
Darlehen ,egeben wurde 

11. Au. der Darlehensvaluta ge.ogene Nutzungen ....................................................... 21 

c. Die Vergütung bei Nut.ung rechtsgrundlo. überlas.ener Darlehen.valuta ............ 26 

I. Die Ge.et.gebung ............................................................................................... 28 

11. Die Haftung auf die ersparte Nutzunpvergütun, in Abgren.ung .ur ................ 36 
Haftung auf Verwendunperfolge 

III. Au.einandersetzung mit den bereicherunprechtlichen Lehren .ur .................... 39 
Vergütung von Nut.ungen bei rechtsgrundloser Gebrauchsüberlas.un, 

1. Au.einandersetzung mit der gegenständlichen Theorie ........................... 40 
a) Die The.en der gegenständlichen Theorie ........................................... 40 
b) Kritik der gegen.tändlichen Theorie ................................................... 45 

2. Die The •• von der Kondiktion der Nutzungsmöglichkeit ........................ 50 

3. Die Argumente gegen eine Haftung auf die Vermögen.mehrung ............. 54 

4. Au.einanderset.un, mit der These von einer Haftung auf den ............... 56 
Verwendunperfolg 

5. Zu.ammenf8llung ................................................................................... 59 

IV. Die Haftung auf ersparte Aufwendungen bei nichtigen ..................................... 61 
Gebrauchsüberlas8unpverträgen 

1. Die Vermutunpregel des § 818 Ab •. 2 1. Alt. BGB ......................................... 61 
a) Der Empfang ungegen.tindlicher Vorteile .................................................. 61 
b) Der Umfang der Hartung beim Empfang ungegen.tändlicher Vorteile ........ 63 

aal Der Streit um den Wertbegriff des § 818 Abs.2 BGB ............................. 63 



6 Inhalt 

bb) El'IIpami. beim Empfang ungegen.tändlicher Vorteile ..•........................ 65 

2. Der Einwand des Schuldnel'll, nicht bereichert .u .ein .................................... 71 
a) Der Anwendungsbereich des § 818 Abl.S BGB ......................................•.... 71 
b) Der Einwand, für den Erwerb einer Nutaungsberechtigung wiren ............•. 72 

keine Aufwendungen gemacht worden 
aal Die Bereicherungshaftung der beechrinkt Geschlift.fähi.en und ........... 7S 

Ge.chlift.unfähigen 
bb) Die hypotheti.che Ent.cheidun ••..•.•.....................••...•........................... 76 
cc) Die hypotheti.che Ent.cheidung bei littenwidri.en Kreditverträ.en ...... 78 

c) Der Einwand, die Verwendun. sei erfol.los .eblieben .........•....................... 82 

S. Die Haftun. auf Verwendungserfol.e ............................•................................. 85 

V. Die Haftung bei BÖI.läubi.keit und nach Recht.hängi.keit ............................. 87 

D. Die Herau.gabe von Gelderträgen im Bereicherungsrecht ..................................... 90 

I. Au. recht.grundlo •• ugewendetem Geld gesogene Nut.ungen ••.......................... 91 

1. Führt ein Geldein.ab.u Nubungen im Sinne des § 100 BGB 1 ................•... 92 

2. Ist der Begriff der Nut.ungen in § 818 AbI.1 BGB wirt.chaftlich .................. 95 
.u vel'lltehen 1 

11. Die Herkunft des § 818 Abl.1 BGB .................................................................... 97 

1. Der Ul'IIprung im Römilchen Recht ................................................................ 98 

2. Die Entwicklung bis .ur Beratung dei BGB ..................•.............................. 100 
a) Die Kondiktion von Gelderträgen ...•.....•.................................................•. 100 
b) SavignY'1 Lehre von der Begren.ung des Bereicherungsan.pruch •............ 102 
c) Jhering'. The.e von der Untel'llcheidung .wi.chen lucrum ex re .........•.•.... 104 

und lucrum ex negotiatione 
d) Rechtsprechung und Lehre im gemeinen Recht .........................•.....•......... 107 

S. Das Ge.et.gebungsverfahren .ur Regelung des § 818 Ab •. 1 BGB ................. 109 

a) Der Vorentwurf von Kübel' •..........•.•••.•..................................................... 109 
b) Die Beratungen der el'llten Kommi •• ion ...................•.•............................... 111 
c) Die Änderungen der .weiten Kommi88ion am el'llten Entwurf ..•................. 112 

4. Zu.ammenfas.ung ......................................................................................... 118 

111. AUleinandel'llebung mit den Thesen .ur Erweiterung der Bereicherung in ...... 119 
Rechtsprechung und Literatur 

1. Die These von der Haftung auf den Wert des Erlangten bei Veräu8erung .... 122 



Inhalt 7 

2. Der Veriu8erunperla. a1. Surrogat im Sinne da § 818 Aha.l BGB ............. 127 

3. Die .ubjektive Werttheorie ........................................................................... 128 

4. Die Abpoenllung von DurchKhniU.gewinnen und au8erordentlichen ............ 129 
Ertr!icen 

5. Die Differenllhypotheae ................................................................................. 131 

6. Du Kriterium der Vermögenlentaeheidungllur Zurechnung von .................. 135 
Verfücunpvorteilen 

7. Zu.ammenfauung ......................................................................................... 139 

IV. Du "Au dem Empfancenen Erworbene· ........................................................ 140 

1. Die Verwendung rechtlcrundloa empfangenen Geld ..................................... I41 

2. Die Nutllung dei erlangten Gegenatanda ..................................................... 146 
a) Die produktive Nutllung ............................................................................ 148 
b) Der konlumptive Eigengebrauch ............................................................... 149 

3. Der Einwand da Bereicherungllichuldnen, infolge der Nutllung nicht ........ 155 
bereichert IIU lein 

V. Der An.pruch d .. "Verkiufen· auf du ·au. dem Empfangenen Erworbene" .. 156 

1. Auaeinanderaetllung mit Recht.prechung und Literatur ............................... 157 

2. Die Erweiterung der Bereicherung bei der Rückabwicklung nichtiger ........... 161 
Vertrige 

3. Au.einandenetllung mit der Th .. e Wieling' •................................................ 165 

4. Die Haftung bei Vorlei.tung des VerUufen .................................................. 167 

E. Zulammenfauung ................................................................................................ 168 

Literatur .................................................................................................................... 170 





A. Einleitung 

Häufig ist Geld das "Erlangte Etwas", welches rechtsgrundlos 
empfangen wurde. Dafür bilden der rechtsgrundlos geleistete Kauf-
preis oder die ohne Rechtsgrund ausgezahlte Darlehensvaluta oder 
der irrtümlich überwiesene Geldbetrag auf dem Bankkonto 
typische Beispiele. 

Durch die Verwendung des empfangenen Geldes kann der 
Bereicherungsschuldner sein Vermögen gemehrt haben. Das Geld 
kann ihm zur Anschaffung eines Gegenstandes gedient haben, der 
Erträge erbracht hat oder im Wert gestiegen ist. Es kann als 
verzinsliches Darlehen an Dritte gegeben worden sein oder mit 
dem Geld wurde eine Leistung bezahlt, was dem 
Bereicherungsschuldner wiederum den ertragreichen Einsatz eige-
nen Vermögens ermöglichte. 

Weil Geld dem Bereicherungsschuldner häufig zur Mehrung sei-
nes Vermögens dient, wird heute allgemein angenommen, der Be-
reicherungsschuldner habe die aus dem empfangenen Geld gezoge-
nen Nutzungen herauszugeben. 1 Die Norm, mit der der Anspruch 
auf Gelderträge begründet wird, § 818 Abs.l BGB, erwähnt 
allerdings die Gelderträge nicht. Dort heißt es: die Herausgabever-
pflichtung des Bereicherungsschuldners erstreckt sich auf die gezo-
genen Nutzungen. Wer der Ansicht ist, diese Norm konstitutiere 
die Pflicht des Bereicherungsschuldners zur Herausgabe von Ver-
mögenserträgen, die durch Verwendung des rechtsgrundlos Erlang-
ten erzielt werden, müßte die Gelderträge unter den Begriff der 
Nutzungen subsumieren. Dagegen spricht aber, daß Erträge mit 
Geld nur erzielt werden können, wenn das Geld zuvor veräußert 
wird. 

Die Herausgabe der Gelderträge erscheint auch deswegen nicht 
selbstverständlich, weil nach herrschender Meinung die Haftung 

1 BGHZ 64, 320j Staudinger-Lorenz § 818 RdNr.llj Soergel-Mühl § 818 RdNr.26j 
Erman-H.P Westermann § 818 RdNr.llj Canarill, BaR RdNr.1314 S. 677j Münch-
Komm- Lieb § 818 RdNr.llj Büttner BB 1970, S.2SS ff. 
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des Bereicherungsschuldners bei Veräußerung gemäß § 818 Abs.2 
BGB auf den Wert eines rechtsgrundlos erlangten Gegenstandes 
beschränkt bleibt.2 Wieso, fragt man sich, sollen eigentlich Erträge 
infolge der Veräußerung von Geld vom Bereicherungsschuldner 
herausgegeben werden, nicht aber Gewinne, die bei der Veräuße-
rung anderer rechtsgrundlos erlangter Gegenstände erzielt 
wurden? 

Geld unterscheidet sich von anderen Gegenständen dadurch, wie 
Sav;gny gesagt hat3, daß es "dieselbe Macht verleiht, welche die 
durch dasselbe gemessenen Vermögensstücke zu verleihen fähig 
sind, und es erscheint hierin das Geld als ein abstractes Mittel zur 
Auflösung aller Vermögensstücke in bloße Quantitäten." Geld stellt 
Vermögensmacht dar. Also könnte auch gesagt werden, der Berei-
cherungsschuldner, der rechtsgrundlos empfangene Geldmittel er-
tragreich einsetzt, verwendet seine durch den rechtsgrundlosen 
Empfang gestärkte Vermögensmacht. Genügt das aber, um dem Be-
reicherungsgläubiger die Erträge aus der Geldverwendung 
zuzusprechen? Oder darf der Schuldner Erträge aus der Verwen-
dung seines gestärkten Vermögens behalten? 

Diese Fragen waren der Anstoß für die folgende Untersuchung. 
In ihr soll am Beispiel des Geldes gezeigt werden, worauf sich die 
Haftung des Bereicherungsschuldners bei der erfolgreichen Ver-
wendung eines rechtsgrundlos erlangten Gegenstandes erstreckt. 

Die Frage nach der Herausgabe von Gelderträgen im Bereiche-
rungsrecht stellt sich allerdings nur dann, wenn es für die Haftung 
des Schuldners auf die erfolgreiche Verwendung des Geldes über-
haupt ankommt. 

Gemeinhin wird gesagt, der redliche Bereicherungsschuldner haf-
te' wie § 818 Abs.I BGB zeige, unabhängig davon, aus welchem 
Grund er Geld empfangen hat, nur in Höhe der tatsächlich aus 
dem empfangenen Geld gezogenen Nutzungen.4 Damit scheidet eine 

2 RGZ 86, 343 (347); 101,389 (391); BGHNJW 1980, 178; Larens, F8 von Caemme-
rer, 8.209 (224); RGRK-Heimann-Trosien § 818 RdNr.12; Palandt-Thomas § 818 
Anm.4 a). 

3 Obligationenrecht I 8.406; 10 oder ähnlich allgemeine Ansicht, liehe nur F.A. 
Mann, Recht dei Geldes, 8. 22 f.; v. Maydell, GeldlChuld, 8.10 ff.; Crome, 8Yltem 2. 
Bd. § 148, 8.63 Anm.2; Helfferich, 8.293. 

4 vgl. BGHNJW 1962, 1148; RGRK-Heimann-Trosien § 818 RdNr.10; 8oergel-Mühl 
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Vergütung für die Nutzung des Geldes unabhängig vom 
Geldertrag aus. Doch macht es wirklich für den Umfang der un-
gerechtfertigten Bereicherung keinen Unterschied, ob das rechts-
grundlos empfangene Geld als entgeltlicher Kredit oder ob es als 
Kaufpreis im Gegenzug für die Leistung eines eigenen Gegenstan-
des oder ob es aufgrund einer irrtümlichen Zahlung erlangt 
wurde? 

Aus diesen Fragen ergibt sich der Aufbau der Untersuchung. 

Zunächst soll gezeigt werden, wie sich die Rechtsprechung 
hinsichtlich der Verpflichtung des redlichen Bereicherungsschuld-
ners zur Herausgabe von Gelderträgen entwickelt hat. 

Im zweiten Kapitel wird untersucht, ob es Fälle gibt, in denen 
der Bereicherungsschuldner die Nutzung eines rechtsgrundlos 
erlangten Gegenstandes unabhängig vom Erfolg der Verwendung 
zu vergüten hat. Hierfür wird der Regelungsgehalt des § 818 Abs.2 
I. Alt. BGB dargelegt werden. 

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht die Frage, in welchem 
Umfang sich die Haftung des Bereicherungsschuldners auf Erträge 
aus der Verwendung eines rechtsgrundlos erlangten Gegenstandes 
er~treckt. Maßgeblich dafür ist die Auslegung des § 818 Abs.1 
BGB. Abschließend wird die Frage erörtert, wie es sich bei der 
Rückabwicklung nichtiger Verträge auswirkt, wenn beide Teile 
den rechtsgrundlos empfangenen Gegenstand, beim Kauf der eine 
den Kaufpreis und der andere die Sache, unterschiedlich 
erfolgreich verwendet haben. 

§ 818 RdNr.26j Canaris, BaR RdNr.1S14 S. 677j Staudinger-Lorenz § 818 RdNr.llj 
zweifelnd aber neuerdings BGH NJW 1988,1967 (1969). 
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